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a) Branchenbeschreibung

Stimmen Sie der vorgeschlagenen Branchenbeschreibung zu?
Werden die Geschäftstätigkeiten von Unternehmen dieser Branche zutreffend beschrieben? 
Stimmen Sie dem Umfang der in der Branchenklassifizierung erfassten Aktivitäten zu? 

Warum bzw. warum nicht?

2

Konsultationsfragen

Stakeholder-Feedback bisher:

• Grundsätzlich wird der vorgeschlagenen 

Beschreibung zugestimmt

• Angemessenes Maß an Flexibilität

• Ggf. „Wasserstofffähigkeit der 

Energieversorgung“ aufnehmen 
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a) Branchenbeschreibung
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Branchenbeschreibung – englische Originalfassung (Track Changes)



DRSC

FA NB – öffentliche Sitzungsunterlage 51_10a Chaskel/Kutter/Liepe

a) Branchenbeschreibung
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Branchenbeschreibung – deutsche Übersetzung (Clean)

Unternehmen der Branche „Energieversorger und Stromerzeuger“ (IF-EU) erzeugen Strom; errichten, besitzen und betreiben 

Übertragungs- und Verteilungsleitungen (T&D); und verkaufen und handeln mit Strom. Unternehmen dieser Branche erzeugen Strom 

aus verschiedenen Quellen, einschließlich Kohle, Erdgas, Kernenergie, Wasserkraft, Solar- und Windenergie. Der Umfang der 

Regulierung und der Wettbewerb, denen die Unternehmen unterliegen, können je nach Jurisdiktion stark variieren. Unternehmen in 

Jurisdiktionen mit stärkerer Regulierung unterliegen wahrscheinlich einer umfassenderen behördlichen Aufsicht über ihre Aktivitäten, 

damit sie ihre gesellschaftliche Akzeptanz für den Betrieb in einem weniger wettbewerbsorientierten Markt aufrechterhalten können. 

Dazu gehören beispielsweise die Überwachung von Preismechanismen und der zulässigen Eigenkapitalrendite. Solche Unternehmen 

können im Vergleich zu Unternehmen in Jurisdiktionen mit stärkerem Wettbewerb stärker vertikal integriert sein – beispielsweise 

unabhängige Stromerzeuger, die Strom erzeugen, um ihn an den Großhandelsmarkt oder wettbewerbsorientierte Einzelhändler zu 

verkaufen, aber keine T&D-bezogenen Aktivitäten ausüben. Unternehmen können zudem in mehr als einer Jurisdiktion tätig sein und 

verschiedene Organisationsformen aufweisen. Unternehmen der Branche sehen sich mit Risiken und Chancen konfrontiert, die ihre 

Zukunftsaussichten beeinflussen. Diese stehen im Zusammenhang mit der komplexen Aufgabe, zuverlässige, zugängliche und 

erschwingliche Elektrizität bereitzustellen und dabei eine sichere Versorgung zu gewährleisten sowie die Erwartungen der Verbraucher 

und der Regulierungsbehörden hinsichtlich der Umweltleistung zu erfüllen. Diese Risiken und Chancen variieren je nach 

Unternehmensstruktur, Art der behördlichen Aufsicht, Marktwettbewerb sowie den eingesetzten Technologien und Anlagen, 

einschließlich solcher im Zusammenhang mit Energiespeicherung und dezentralen Energiequellen.

Hinweis: Die Branche „Energieversorger und Stromerzeuger“ umfasst ausschließlich Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 

Stromversorgung, nicht jedoch mit der Erdgasversorgung. Einige Unternehmen sind möglicherweise sowohl auf dem Strom- als auch 

auf dem Erdgasmarkt tätig. Unternehmen, die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Beschaffung und Verteilung von Erdgas ausüben, 

sollten auch die Themen und Kennzahlen der Branche „Gasversorger und -verteiler“ (IF-GU) berücksichtigen.
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b) Offenlegungsthemen
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Konsultationsfragen

Stimmen Sie den vorgeschlagenen Offenlegungsthemen zu?
Werden damit die nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen der Branche zutreffend 
dargestellt?

Falls nicht, welche Änderungen würden Sie vorschlagen und warum?

Stakeholder-Feedback bisher:

• Grundsätzlich wird den vorgeschlagenen Offenlegungsthemen zugestimmt

• Umfasst (nahezu) alle Aktivitäten von vertikal integrierten Unternehmen – für Unternehmen, 

die nur einen Teil der Wertschöpfungskette abdecken, nicht alle Themen relevant 

→ „Erschwingliche Energie“: Netzgebühren, Stromsteuer, usw. durch Energieerzeuger kaum 

beeinflussbar; ggf. Thema für Unternehmen mit Übertragungs- und Verteilungsaktivitäten 

• „Erschwingliche Energie“ („Energy Affordability“) kritisch betrachtet, da (i) keine wertneutrale 

Themenbezeichnung und (ii) Ziel der Berichterstattung bzw. Sinnhaftigkeit Thema unklar 

→ „Energieverfügbarkeit“ oder „Versorgungszuverlässigkeit“

[siehe auch Stakeholder-Feedback zu Metriken und technischen Protokollen – Folie 24/25]
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c) Metriken und technische Protokolle
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Konsultationsfragen

Stimmen Sie den vorgeschlagenen Metriken und technischen Protokollen zu? 
Können den primären Adressaten (der allgemeinen Finanzberichterstattung) damit 
entscheidungsrelevante Informationen über nachhaltigkeitsbezogene Risiken und Chancen zur 
Verfügung gestellt werden?

Falls nicht, was würden Sie stattdessen vorschlagen und warum?
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Treibhausgasemissionen & Energieversorgungsplanung
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c) Metriken und technische Protokolle
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Treibhausgasemissionen & Energieversorgungsplanung

Wesentliche Änderungen

• Technische Protokolle: Streichung von Inhalten und Verweis auf IFRS S2

• Stärkerer Fokus auf Übertragung und Verteilung sowie den Handel mit Strom (IF-EU-110a.2)

• Wegfall der Metrik zur Diskussion von lang- und kurzfristigen Strategien und Plänen (IF-EU-110a.3)

• Neue Metriken zur installierten (IF-EU-110a.5) und geplanten Leistung (IF-EU-110a.6)

• Neue (narrative) Metrik zum Einfluss von klimabedingten Transitionsrisiken und -chancen (IF-EU-110a.7)   

Gründe

• Vermeiden von Wiederholungen der Angabepflichten

• Straffung qualitativer Angaben, um Dopplungen mit anderen IFRS S2-Inhalten zu vermeiden

• Stakeholder-Feedback: Investoreninteresse nach Informationen zur installierten und geplanten Leistung 
sowie klimabedingten Transitionsrisiken/-chancen

Stakeholder-Feedback bisher:

• Grundsätzlich wird den Vorschlägen zugestimmt

• Gleichklang mit THG-bezogenen Angabepflichten in 

ESRS E1 muss sichergestellt sein (insb. hinsichtlich 

Scope-Zuordnung) → sollte durch Verweis auf IFRS S2 

bzw. Greenhouse Gas Protocol gewährleistet sein
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c) Metriken und technische Protokolle

10

Treibhausgasemissionen & Energieversorgungsplanung

Nachträgliches Stakeholder-Feedback (22.5.):

• Stärkere Berücksichtigung von Übertragungs- und Verteilnetzen
− Wichtige Weiterentwicklung, da Netzbetreiber zuvor nur eingeschränkt adressiert

− Aber: zentrale Metriken (z.B. installierte/geplante Leistung) für Netzbetreiber nur eingeschränkt 

aussagekräftig, da Geschäftsmodell primär auf Netzinfrastruktur und nicht auf 

Erzeugungskapazitäten basiert

• Plandaten zu installierten Kapazitäten (IF-EU-110a.6) keine klassische Reporting-Angabe

Nachtrag 

50. FA NB
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c) Metriken und technische Protokolle
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Luftqualität

Wesentliche Änderungen

Gründe

• Neustrukturierung und Vereinfachung der Kategorien an Luftschadstoffen: NOX, SOX, andere bedeutende Schadstoffe

• Neue Angabepflicht zu Feinstaubemissionen mit Partikelgrößen ≤ 2.5 Mikrometer

• Definition von Ballungsräumen: (1) DEGURBA-Daten oder (2) Gebiete mit mehr als 50.000 Einwohnern und einer 
Bevölkerungsdichte > 1.500 Einwohner pro km2

• Stärkung der Interoperabilität mit GRI 305 (insb. hinsichtlich der Schadstoffkategorien)

• Angleichung an Regularien in vielen Jurisdiktionen (insb. hinsichtlich der Partikelgrößen)

• Stakeholder-Feedback: Aufschlüsselung Blei- und Quecksilberbelastung keine entscheidungsrelevante Information



DRSC

FA NB – öffentliche Sitzungsunterlage 51_10a Chaskel/Kutter/Liepe

c) Metriken und technische Protokolle
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Luftqualität

Stakeholder-Feedback bisher:

• Grundsätzlich wird den Vorschlägen zugestimmt 

• Partikelgröße bei Feinstaubemissionen: PM10 gängige Praxis; PM2.5 mit unverhältnismäßigen Kosten 

bzgl. erforderlicher Messinstrumente verbunden („undue cost or effort“ – siehe separate 

Konsultationsfrage zum Proportionalitätsmechanismus)

• Ballungsräume („areas of dense population“): in Praxis andere Abgrenzung bzw. Definitionen

• Anteil der Luftschadstoffe in oder in der Nähe von Ballungsräumen: Ermittlung des Anteils, der in 

oder in der Nähe von Ballungsräumen auftritt bzw. niedergeht, mit unverhältnismäßigem Aufwand 

(„undue cost or effort“) und Scheingenauigkeit verbunden (z.B. Windverhältnisse)
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Wassermanagement

Stakeholder-Feedback bisher: Grundsätzlich wird den 

Vorschlägen zugestimmt
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c) Metriken und technische Protokolle
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Wassermanagement

Wesentliche Änderungen

Gründe

• Disaggregation der Gesamt-Wasserentnahme in verschiedene, neu definierte Wasserquellen (IF-EU-140a.1):

• Oberflächenwasser

• Grundwasser

• Meerwasser

• produziertes Wasser (aus der Gewinnung oder Verarbeitung von Rohstoffen)

• Wasser aus Drittquellen (z.B. örtlicher Wasserversorger)

• Anpassung der Definition von Wasserstress (IF-EU-140a.1)

• Wegfall der Metrik zur Anzahl der Verstöße gegen Wasserqualitätsvorgaben (IF-EU-140a.2)

• Neue Angabepflicht zur Beschreibung von wasserbezogenen Chancen (zusätzlich zu Risiken) (IF-EU-140a.3)

• Neue Metrik zur Gesamtabflussmenge nach (1) Bestimmungsort und (2) Behandlungsgrad (IF-EU-140a.4)

• Besseres Verständnis des Wasserverbrauchs sowie etwaiger Abhängigkeiten, Kosten und Umwelteinflüsse

• Anpassung der Definition von Wasserstress, da die bisherige Quelle (World Resource Institute’s Aqueduct Water Risk 
Atlas) laut Stakeholder-Feedback nicht immer zutreffend ist

• Stakeholder-Feedback: Verstöße gegen Wasserqualitätsvorgaben oft nicht informativ und veraltet

• Stärkung der Interoperabilität mit GRI 303 (insbesondere hinsichtlich Angabepflichten zur Gesamt-Wasserentnahme, 
Wasserverbrauch und Gesamtabflussmenge; Angleichung von Begriffen und Definitionen)

Neu:

Wasserstress ist definiert als die Fähigkeit oder 

das Fehlen derselben, den menschlichen oder 

ökologischen Wasserbedarf zu decken und 

kann sich auf die Verfügbarkeit, Qualität oder 

Zugänglichkeit von Wasser beziehen.
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Sonderabfallwirtschaft

Stakeholder-Feedback bisher:

• Definition von „Sonderabfall“ variiert stark 

zwischen verschiedenen Jurisdiktionen 

(mit unterschiedlichen Abfallkategorien) 

• Wesentliches Thema, aber 

Berichterstattung wie vorgeschlagen mit 

unverhältnismäßigem Aufwand verbunden 

(„undue cost or effort“) – ohne dabei 

vergleichbare Informationen zu liefern 

(aufgrund jurisdiktionsspezifischer 

Unterschiede)
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c) Metriken und technische Protokolle
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Sonderabfallwirtschaft

Wesentliche Änderungen

Gründe

• Erweiterung des Themas um andere Gefahrstoffe, z.B. Kohleasche, abgebrannte Brennelemente, polychlorierte Biphenyle 
(PCB), Altbatterien  

• Ersetzen der Metrik zu angefallenen und recycelten Kohleverbrennungsprodukten (IF-EU-150a.1) durch weiter gefasste 
Metrik zu angefallenem, gelagertem und recyceltem Sondermüll (IF-EU-150a.4)

• Technische Protokolle (insb. IF-EU-150a.4): 

• Definition „Sondermüll“ gem. (1) nationalem Recht bzw. (2) Basler Übereinkommen

• Disaggregation der Angaben zu Kohleverbrennungsprodukten und radioaktivem Abfall

• Maßeinheiten: Tonnen (Sondermüll, Kohleverbrennungsprodukte) vs. m3 (radioaktiver Abfall)

• Neue Metrik zu schwerwiegenden Vorfällen bei der Handhabung, Lagerung, Beförderung oder Entsorgung (IF-EU-150a.5)

• Erweiterung der (narrativen) Metrik bzgl. Konzepten und Verfahren beim Umgang mit Kohleverbrennungsprodukten (IF-
EU-150a.3) auf andere Arten von Sondermüll (IF-EU-150a.6)

• Stakeholder-Feedback: auch andere Arten von Sondermüll mit (finanziellen) Risiken verbunden    
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Sonderabfallwirtschaft

Nachträgliches Stakeholder-Feedback (22.5.):

• Erweiterung der Metriken zur Sonderabfallwirtschaft auf verschiedene Arten von 

gefährlichen Abfällen
− Umfassenderes Bild potenzieller Risiken

− Aber: differenziertere Betrachtung der unterschiedlichen Abfallkategorien, da sich insb. radioaktive 

Abfälle und typische betriebliche Abfälle aus Netzinfrastruktur bzgl. Risiko, Regulierung und 

Management deutlich unterscheiden

Nachtrag 

50. FA NB
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Ökologische Auswirkungen

Wesentliche Änderungen

Gründe

• Neuaufnahme des Themas mit drei neuen Metriken: 

• Gesamte räumliche Ausdehnung der Geschäftsaktivitäten, gestörte und wiederhergestellte Fläche (IF-EU-160a.1)

• Anteil der gesamten räumlichen Ausdehnung in oder in der Nähe von ökologisch sensiblen Standorten (IF-EU-160a.2)

• Beschreibung von umweltbezogenen Konzepten und Verfahren für Betriebsstätten (IF-EU-160a.3)

• Technische Protokolle:

• IF-EU-160a.1: Definition „gesamte räumliche Ausdehnung“, „gestörte Fläche“, usw.

• IF-EU-160a.2: Definition „ökologisch sensible Standorte“ (z.B. IUCN, Natura 2000), „in oder in der Nähe“ (5 km)

• Stakeholder-Feedback: ökologische Auswirkungen mit (finanziellen) Risiken verbunden (insb. bei steigendem Strombedarf und 
Übergang zu diversifizierten Energiequellen) 

• Stärkung der Interoperabilität mit TNFD-Empfehlungen 

Stakeholder-Feedback bisher:

• Jährliche Ermittlung der „gesamten räumlichen 

Ausdehnung“ (IF-EU-160a.1) mit 

unverhältnismäßigen Kosten verbunden 

(„undue cost or effort“) – z.B. Helikopter- oder 

Satellitenmessungen 

• Ggf. genaue Ermittlung alle x Jahre und 

Schätzungen für „Zwischenjahre“
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Ökologische Auswirkungen

Nachträgliches Stakeholder-Feedback (22.5.):

• Flächennutzung und Nähe zu sensiblen Ökosystemen
− Aus Nachhaltigkeitsperspektive sinnvoll und im Einklang mit internationalen Entwicklungen

− Aber: praktische Herausforderungen für Netzbetreiber, insb. aufgrund der linearen Natur von 

Netzinfrastruktur

− Abgrenzung von „environmentally sensitive locations“ sowie die Datenerhebung entlang von 

Trassen mit Unsicherheiten verbunden → differenzierte Betrachtung zwischen punktuellen 

Anlagen und flächenübergreifender Infrastruktur; Flexibilität bei der Datenermittlung

Nachtrag 

50. FA NB
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Beziehungen zur Gemeinschaft und Rechte indigener Völker

Wesentliche Änderungen

Gründe

• Neuaufnahme des Themas mit vier neuen Metriken: 

• Verfahren zur Steuerung von Risiken und Chancen in Bezug auf die Rechte und Interessen der Gemeinschaft  (IF-EU-210a.1)

• Anzahl der nicht-technischen Verzögerungen und Gesamtzahl der Betriebsausfalltage (IF-EU-210a.2)

• Anteil operativer Aktivitäten in oder in der Nähe indigener Gebiete (IF-EU-210a.3)

• Beschreibung der Prozesse zur Einbeziehung und Due-Diligence-Praktiken zur Wahrung der Rechte indigener Völker (IF-EU-210a.4)

• Technische Protokolle: Definitionen und internationale Rahmenwerke (IFC Performance Standards, UNDRIP, ILO 169)

• Stakeholder-Feedback: Umgang mit lokalen Gemeinschaften inkl. indigener Bevölkerung mit (finanziellen) Risiken verbunden 
(z.B. rechtliche Risiken, Reputationsrisiken, operative Beeinträchtigungen) 

Stakeholder-Feedback bisher:

• Grundsätzlich wird den Vorschlägen 

zugestimmt 

• Sinnhaftigkeit der Angabe IF-EU-210a.2 

infrage gestellt, da (auf Konzernebene) 

regelmäßig unwesentlich 
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Beziehungen zur Gemeinschaft und Rechte indigener Völker

Nachträgliches Stakeholder-Feedback (22.5.):

• Beziehungen mit Gemeinschaften und Wahrung indigener Rechte
− Grds. nachvollziehbar, da Themen mit operativen Risiken verbunden sein können

− Aber: wesentliche Themen für Netzbetreiber in europäischen Jurisdiktionen typischerweise eher 

Genehmigungsverfahren, Bürgerbeteiligung und Akzeptanzfragen

− Keine unmittelbare Relevanz indigener Rechte → stärkere Berücksichtigung regionaler 

Unterschiede bei Angabepflichten zweckmäßig

Nachtrag 

50. FA NB
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Erschwingliche Energie
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Erschwingliche Energie

Wesentliche Änderungen

Gründe

• Wegfall der Metriken zum durchschnittlichen Strompreis für Haushalte, Gewerbe und Industrie (IF-EU-240a.1), 
Stromabschaltungen bei Privatkunden (IF-EU-240a.3) sowie externen Einflussfaktoren (IF-EU-240a.4) 

• Neue (narrative) Metrik zur Beschreibung der Risiken und Chancen in Bezug auf die Erschwinglichkeit von Energie sowie 
damit verbundener Strategien (IF-EU-240a.5)   

• Neue Metrik zur Anzahl aktiver und berechtigter Teilnehmer an Maßnahmen oder Förderprogrammen für bezahlbare 
Energie – jeweils für Haushalte, Gewerbe und Industrie (IF-EU-240a.6)

• Stakeholder-Feedback: bisherige Metriken spiegeln die (finanziellen) Risiken bzw. Strategien zu deren Bewältigung nicht 
hinreichend wider (z.B. saisonale Verbot von Stromabschaltungen in einigen Jurisdiktionen)

• Informationen sollen zukünftige Berichterstattung nach IFRS 20 (Regulatorische Vermögenswerte und regulatorische 
Verbindlichkeiten) ergänzen
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Erschwingliche Energie

Stakeholder-Feedback bisher:

• Stark reguliertes Marktumfeld: erneuerbare Energien mit prioritärer Einspeisung, Sonderbehandlung von 

Photovoltaikstrom, usw.

• Begrenzter Spielraum bei Preisgestaltung: Erschwinglichkeit für Endverbraucher im Wesentlichen abhängig 

von Regulatorik und Marktpreismechanismen (Dunkelflaute und Stromverkauf zu Spitzenpreisen)

• Keine klare Trennung Unternehmens- und Verbraucherperspektive: „Erschwinglichkeit“ (für Verbraucher – 

eher „Auswirkung“ für Unternehmen) vs. „Risiken und Chancen“ (für Unternehmen – grds. Gegenläufigkeit 

zu „Risiken und Chancen“ für Verbraucher)

• ISSB-Argumentation: steigender Strombedarf, Ausbau erneuerbarer Energien, usw. → steigende 

Investitions- und Betriebsausgaben für Unternehmen → Weitergabe an Endverbraucher in Form von 

höheren Energiekosten → sinkende Zahlungsfähigkeit Endverbraucher → steigende finanzielle Risiken für 

Unternehmen 

• Mechanismus z.T. konstruiert bzw. nicht deterministisch (z.B. in Jurisdiktionen mit sozialen 

Sicherungssysteme so nicht gültig); Thema in Praxis regelmäßig als unwesentlich identifiziert; 

Zahlungsfähigkeit von Endverbrauchern (als wesentliches Risiko) würde Unternehmensfortführung 

gefährden  

• Ziel der Berichterstattung bzw. Sinnhaftigkeit Thema weiterhin unklar

• Metriken abzulehnen 

[siehe auch Stakeholder-Feedback zu Offenlegungsthemen – Folie 5]
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Erschwingliche Energie

Nachträgliches Stakeholder-Feedback (22.5.):

• Wegfall quantitativer Metriken (IF-EU-240a.1; IF-EU-240a.3) kritisch zu sehen, da bisher 

wichtige Grundlage für Vergleichbarkeit

• Neue narrative Angaben zu Risiken und Strategien (IF-EU-240a.5) liefern zwar zusätzliche 

Kontextinformationen, erhöhen jedoch auch den Interpretationsspielraum

• Netzbetreiber: Erschwinglichkeit von Energie wesentlich durch regulatorische 

Rahmenbedingungen beeinflusst → Differenzierung zwischen unternehmensspezifischem 

Einfluss und regulatorisch determinierten Faktoren erscheint daher erforderlich

Nachtrag 

50. FA NB
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Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft

Wesentliche Änderungen

Gründe

• Ersetzen der „fatality rate“ durch „number of fatalities“, Streichung der „near miss frequency rate“, neue Angabepflicht zur 
durchschnittlichen Anzahl der Schulungsstunden im Bereich Arbeitssicherheit (IF-EU-320a.1)

• Neue (narrative) Metrik zur Prävention und Frühindikatoren für die Steuerung der Arbeitssicherheit (IF-EU-320a.2)

• Technische Protokolle (insb. IF-EU-320a.1): 

• Geänderte Berechnung: „total recordable incident rate“ (TRIR)

• Definitionen: „employees“ und „non-employee workers“ 
(anstelle „direct employees“ und „contract employees“)

• Stakeholder-Feedback zu unklaren und missverständlichen Definitionen und Informationen

• „near miss frequency rate“ mit fehlender Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen

• Angleichung an Anforderungen in IFRS 2, ESRS S1 und GRI 2

Alt:

𝑇𝑅𝐼𝑅 

=
# 𝑚𝑒𝑙𝑑𝑒𝑝𝑓𝑙𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑔𝑒 𝑉𝑜𝑟𝑓ä𝑙𝑙𝑒 × 𝟐𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑠𝑠𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛
 

Neu:

𝑇𝑅𝐼𝑅 

=
# 𝑚𝑒𝑙𝑑𝑒𝑝𝑓𝑙𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑔𝑒 𝑉𝑜𝑟𝑓ä𝑙𝑙𝑒 ×  𝟏. 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑙𝑒𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡𝑠𝑠𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛

Stakeholder-Feedback bisher: 

Grundsätzlich wird den Vorschlägen 

zugestimmt

Fortsetzung 

51. FA NB
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Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft

Nachträgliches Stakeholder-Feedback (22.5.):

• Überarbeitung der Metriken zur Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft
− Grds. zu begrüßen, insb. Harmonisierung der Berechnungsmethoden

− Aber: Wegfall der „near miss frequency rate“ (IF-EU-320a.1) kritisch zu hinterfragen, da diese im 

Netzbetrieb eine wichtige Frühindikatorfunktion für die Steuerung der Arbeitssicherheit erfüllt

− Beibehaltung als optionale Angabe (zumindest aus Perspektive Netzbetreiber) ggf. zweckmäßig
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Personalbeschaffung, -entwicklung und -bindung

Wesentliche Änderungen

Gründe

• Neuaufnahme des Themas mit zwei neuen Metriken: 

• Beschreibung von Risiken und Chancen in Bezug auf die Personalbeschaffung, -entwicklung und -bindung sowie damit 
verbundener Strategien (IF-EU-330a.1)

• Freiwillige und unfreiwillige Fluktuationsrate für alle Beschäftigten bzw. Berufe mit Fachkräftemangel (IF-EU-330a.2)

• Stakeholder-Feedback: Arbeitskraft- und insb. Fachkräftemangel mit (finanziellen) Risiken verbunden 
(z.B. Infrastrukturausfälle, Cybersicherheit, unterbrochene Lieferketten, Projektaufschübe, steigende Personalkosten) 

Stakeholder-Feedback bisher:

• Grundsätzlich wird den Vorschlägen 

zugestimmt 

• Fachkräftemangel betrifft (nahezu) alle 

Berufsgruppen, daher ggf. Teil (b) der 

Angabe IF-EU-330a.2 streichen 

(angesichts generischer Definition 

„Fachkräftemangel“ aber unproblematisch)



DRSC

FA NB – öffentliche Sitzungsunterlage 51_10a Chaskel/Kutter/Liepe

c) Metriken und technische Protokolle

29

Personalbeschaffung, -entwicklung und -bindung

Nachträgliches Stakeholder-Feedback (22.5.):

• Neue Metriken zur Personalbeschaffung, -entwicklung und -bindung (insb. IF-EU-330a.2)
− Aus Perspektive Netzbetreiber von hoher Relevanz, da Fachkräftemangel wesentliches Risiko für 

den Netzausbau und in der Folge für die Energiewende darstellt 

− Aber: Angaben ggf. noch stärker auf kritische Berufsgruppen und Qualifikationen fokussieren; 

Klarstellung der Berufe mit Fachkräftemangel erforderlich

− Beobachtung DRSC-Mitarbeiterstab: widersprüchliche Einschätzungen hinsichtlich Angabe 

IF-EU-330a.2 sowie erforderlicher Klarstellung bzw. konkreter Definition „Fachkräftemangel“
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Nachfragesteuerung
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Nachfragesteuerung

Wesentliche Änderungen

Gründe

• Erweiterung des Themas um andere Strategien zur Nachfragesteuerung, z.B. Endverbrauchseffizienz, Nachfrage- und 
Lastmanagement, dynamische Stromtarife, intelligente Messsysteme

• Wegfall der Metriken zum Anteil der Stromlast für den intelligente Netztechnologien genutzt werden (IF-EU-420a.2) sowie 
Stromeinsparungen für Endkunden aus Effizienzmaßnahmen (IF-EU-420a.3) 

• Neue (narrative) Metrik zur Beschreibung der Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Nachfragesteuerung sowie 
damit verbundener Strategien und Ziele (IF-EU-420a.4)   

• Neue Metrik zur Anzahl aktiver und berechtigter Teilnehmer an Maßnahmen oder Programmen zur Nachfragesteuerung 
– jeweils für Haushalte, Gewerbe und Industrie (IF-EU-420a.5)

• Neue Metrik zur Spitzenlastersparnis durch Strategien zur Nachfragesteuerung (IF-EU-420a.6)

• Stakeholder-Feedback: 

• Netzausgleich von zunehmender Bedeutung (z.B. steigender Strombedarf und Ausbau erneuerbarer Energien)  

• Bisherige Metriken spiegeln die (finanziellen) Risiken bzw. Strategien zu deren Bewältigung nicht hinreichend wider 
(z.B. Lastmanagement)

Stakeholder-Feedback bisher:

• Grundsätzlich wird den Vorschlägen zugestimmt

• Spitzenlastersparnis aus verschiedenen Maßnahmen 

oder Programmen (IF-EU-420a.6) ggf. schwer ermittelbar
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Nachfragesteuerung

Nachträgliches Stakeholder-Feedback (22.5.):

• Weiterentwicklung der Metriken zur Nachfragesteuerung
− Grds. zu begrüßen, insb. im Hinblick auf zunehmende Bedeutung von Flexibilitätsoptionen für den 

Netzbetrieb

− Aber: Wegfall bestehender quantitativer Effizienzkennzahlen schränkt ggf. Vergleichbarkeit ein
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Lieferkettenmanagement

Wesentliche Änderungen

Gründe

• Neuaufnahme des Themas mit zwei neuen Metriken: 

• Beschreibung des Verfahrens zur Steuerung nachhaltigkeitsbezogener Risiken in der Lieferkette (IF-EU-430a.1)

• Anteil risikoreicher Lieferanten, die in den letzten drei Jahren einer unabhängigen Prüfung oder Verifizierung durch Dritte 
unterzogen wurden (IF-EU-430a.2)

• Stakeholder-Feedback: 

• Steigender Strombedarf und zunehmender Wettbewerb um kritische Materialien und Ausrüstung (z.B. Transformatoren, 
Leistungsschalter) 

• Knappheit an kritische Materialien und Ausrüstung birgt u.a. nachhaltigkeitsbezogene Risiken in der Lieferkette (z.B. aufgrund 
Konzentration in Regionen mit eingeschränkter Governance bzw. Regulierung)

Stakeholder-Feedback bisher:

• Unabhängige Prüfung bzw. Verifizierung 

durch Dritte (IF-EU-430a.2): mit hohen 

Kosten verbunden, regelmäßig in-house 

Monitoring durch Menschenrechts-

experten; „Null“-Reporting vermittelt 

falsches Bild bzw. birgt Reputationsrisiken

• Wahlrecht einräumen oder Angabe um 

interne Prüfung bzw. Verifizierung 

erweitern
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Risiken bei kritischen Ereignissen

Wesentliche Änderungen

Gründe

• Erweiterung des Themas um andere kritische Ereignisse, z.B. Reaktorunfälle, Schäden an Wasserkraftwerken, 
Explosionen in Gaskraftwerken, Erdbeben und Waldbrände

• Eingrenzung auf Sicherheitsüberprüfungen durch nationale Aufsichtsbehörden (IF-EU-540a.1)

• Ersetzen der Metrik zur Beschreibung von Maßnahmen zur Gewährleistung der nuklearen Sicherheit und der 
Notfallvorsorge (IF-EU-540a.2) durch weiter gefasste Metrik bzgl. Managementsystemen zur Identifizierung und 
Eindämmung schwerer Vorfälle (IF-EU-540a.3)

• Stakeholder-Feedback: nukleare Sicherheit von herausragender Bedeutung, aber auch kritische Ereignisse bei 
anderer Infrastruktur mit (finanziellen) Risiken verbunden 
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Betriebsstabilität und Systemzuverlässigkeit 
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Betriebsstabilität und Systemzuverlässigkeit 

Wesentliche Änderungen

Gründe

• Überarbeitung der Metrik zu Cybersicherheitsvorfällen (IF-EU-550a.1)

• Anzahl der Cybersicherheitsvorfälle, die zu einer Unterbrechung der Stromversorgung geführt haben

• Ggf. sensible Informationen: „[…] relieves an entity from disclosing information otherwise required by an IFRS Sustainability 
Disclosure Standard if law or regulation prohibits the entity from disclosing that information“ (IFRS S1.73, BC 195)

• Neue Metrik zum durchschnittlichen Verfügbarkeitsfaktor für Erzeugungsanlagen (IF-EU-550a.3)

• Neue Metrik zu Anlagen, die klimabedingten physischen Risiken ausgesetzt sind (IF-EU-550a.4)

• Neue (narrative) Metrik zur Beschreibung der Strategien zum Umgang mit Risiken und Chancen im Zusammenhang mit 
der Betriebsstabilität und Systemzuverlässigkeit (IF-EU-550a.5)

• Stromversorgung als Teil der kritischen Infrastruktur

• Unterbrechungen mit systemischen Risiken für gesamte Volkswirtschaft sowie (finanziellen) Risiken für 
Branchenunternehmen verbunden  
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Betriebsstabilität und Systemzuverlässigkeit 

Nachträgliches Stakeholder-Feedback (22.5.):

• Anpassungen betreffen einen Kernbereich der Tätigkeit von Netzbetreibern

• Neue Angabepflichten zu Cybersicherheitsvorfällen und Exposition gegenüber physischen 

Klimarisiken grds. sinnvoll

• Aber: Offenlegung bestimmter (sensibler) Informationen in diesem Bereich kann 

sicherheitskritisch sein → vorgesehene Schutzmechanismen sollten daher klar und 

praxisnah ausgestaltet werden

• Mögliche Ergänzung: etablierte, international anerkannte Kennzahlen zur 

Versorgungszuverlässigkeit könnten wichtigen Beitrag zur Vergleichbarkeit leisten
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d) Internationale Anwendbarkeit

Stimmen Sie zu, dass die vorgeschlagenen Änderungen die internationale Anwendbarkeit des 
Standards verbessern und dazu führen würden, dass Unternehmen unabhängig von ihrer 
Jurisdiktion entscheidungsrelevante Informationen offenlegen?

Warum bzw. warum nicht?

38

Konsultationsfragen
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e) Interoperabilität

Stimmen Sie zu, dass die vorgeschlagenen Änderungen die Interoperabilität mit anderen 
nachhaltigkeitsbezogenen Standards bzw. Rahmenwerke verbessern würden? 

Warum bzw. warum nicht? 

39

Konsultationsfragen
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f) Proportionalitätsmechanismen

Gibt es in diesem Standard vorgeschlagene Metriken, bei denen die Einbeziehung spezifischer 
Proportionalitätsmechanismen (wie in BC47–BC48 beschrieben) von Vorteil wäre? 

Falls ja, geben Sie bitte an, bei welchen Metriken Ihrer Meinung nach die Einführung solcher 
Mechanismen von Vorteil wäre und begründen Sie dies.

40

Konsultationsfragen
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BC47 und BC48

„Sämtliche angemessenen und belegbaren 

Informationen, die dem Unternehmen zum Bilanzstichtag 

ohne unverhältnismäßigen Aufwand oder Kosten zur 

Verfügung stehen“
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Stakeholder-Feedback (Beispiele) 
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